Langfristige Auslandsreise-
Krankenversicherung

Tarif RKL Allgemeine Versicherungsbe-
dingungen (AVB RKL)

§1 Aufnahmefahigkeit

Aufnahmefahig sind alle im Tatigkeitsgebiet des Versicherers
(Bundesrepublik Deutschland) wohnenden Personen, die fur
hochstens 24 Monate ins Ausland reisen.

§ 2 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versi-
cherungsschutzes

(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz fiir im Ausland
eingetretene Krankheiten, Unfalle und andere im Vertrag ge-
nannte Ereignisse. Er ersetzt dort entstehende Aufwendungen
fur Heilbehandlung und erbringt sonst vereinbarte Leistungen.
Nicht als Ausland gelten die Lander, in denen die versicherte
Person ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt hat sowie
die Bundesrepublik Deutschland.

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbe-
handlung einer versicherten Person im Ausland wegen Krank-
heit oder Unfallfolgen. Als Versicherungsfall gelten auch Unter-
suchung und medizinisch notwendige Behandlung wegen
Schwangerschaft und Entbindung sowie der Tod.

(3) Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung und
endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbediirf-
tigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine
Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bis-
her behandelten nicht urséchlich zusammenhangt, tritt insoweit
ein neuer Versicherungsfall ein.

(4) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus
dem Versicherungsschein, spateren schriftlichen Vereinbarun-
gen und diesen Versicherungsbedingungen. Soweit nichts Ab-
weichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Das Versicherungsverhéltnis unterliegt deutschem Recht.

§ 3 Dauer des Versicherungsverhaltnisses

(1) Das Versicherungsverhéltnis wird vor Antritt der Reise in
Abhangigkeit von deren voraussichtlicher Dauer fiir mindestens
drei und héchstens 24 Monate abgeschlossen. Verléangert sich
die Reise Uber den bei Abschluss der Versicherung geplanten
Zeitraum hinaus, kann der Vertrag vor Ablauf der vereinbarten
Laufzeit auf schriftichen Antrag des VN entsprechend ange-
passt werden. Der Zeitraum, um den der Vertrag verlangert wer-
den kann, darf zusammen mit der urspriinglich vereinbarten Ver-
tragsdauer 24 Monate nicht Gibersteigen.

(2) Das Versicherungsverhéltnis kann nur fur volle Kalender-
monate abgeschlossen werden. Es beginnt stets am ersten ei-
nes Monats und endet am letzten eines Monats.
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8§ 4 Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes

(1) Versicherungsschutz besteht nur fir eine voriibergehende
Auslandsreise, die eine Dauer von 24 Monaten nicht uberschrei-
tet (8 1). Bei einer Reisedauer uber diesen Zeitraum hinaus be-
steht fur die gesamte Auslandsreise kein Versicherungsschutz.

(2) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten
Zeitpunkt, jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertra-
ges und nicht vor Zahlung des ersten Beitrages. Fir Versiche-
rungsfalle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetre-
ten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages eingetretene Versicherungsfalle sind nur fur den
Teil von der Leistungspflicht ausgeschlossen, der in die Zeit vor
Versicherungsbeginn fallt.

(3) Fur Neugeborene, die wahrend des Auslandsaufenthalts
zur Welt kommen, besteht ab Geburt Versicherungsschutz,
wenn innerhalb von zwei Monaten nach der Geburt eine schriftli-
che Nachmeldung bei dem Versicherer eingeht.

(4) Wurde die Dauer des Versicherungsverhéltnisses nach-
tréglich angepasst (§ 3 Abs. 1), besteht Versicherungsschutz nur
fur Versicherungsfalle, die nach Beantragung der Verlangerung
eingetreten sind (Datum und Uhrzeit des Poststempels).

(5) Der Versicherungsschutz endet — auch fir schwebende
Versicherungsfalle — mit der Beendigung des Versicherungsver-
haltnisses.

(6) Muss der Auslandsaufenthalt wegen medizinisch notwendi-
ger Heilbehandlung uber den Zeitpunkt des Ablaufes des Versi-
cherungsschutzes hinaus ausgedehnt werden, besteht Versi-
cherungsschutz bis zum Eintritt der Transportfahigkeit.

(7) Betragt die Dauer der Auslandsreise mindestens 12 Mona-
te, wird bei einer Unterbrechung der Reise der Versicherungs-
schutz in Deutschland fortgesetzt, wenn die Gesamtdauer der
Unterbrechung den Zeitraum von 4 Wochen nicht Uberschreitet.
Abweichend von § 2 (1) werden die Aufwendungen fir verein-
barte Leistungen wéahrend einer voriibergehenden Riickkehr an
den Wohnsitz auch in Deutschland ersetzt. Beginn und Ende der
Unterbrechung sind dem Versicherer auf Verlangen nachzuwei-
sen.

8§85 Umfang der Leistungspflicht

(1) Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Auf-
enthaltsland zur Heilbehandlung zugelassenen Arzten und
Zahnarzten frei.

(2) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel missen von den in
Abs. 1 genannten Behandlern verordnet, Arzneimittel aul3erdem
aus der im Aufenthaltsland offiziell zugelassenen Abgabestelle
bezogen werden.

(3) Bei medizinisch notwendiger stationarer Heilbehandlung
hat die versicherte Person freie Wahl unter den Krankenh&u-
sern, die im Aufenthaltsland allgemein als Krankenhauser aner-
kannt sind, unter standiger arztlicher Leitung stehen, tber aus-
reichende diagnostische und therapeutische Mdglichkeiten ver-
fugen und Krankengeschichten fiihren.



(4) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang fur Unter-
suchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die im
Aufenthaltsland von der Schulmedizin Uberwiegend anerkannt
sind. Er leistet darliber hinaus fir Methoden und Arzneimittel,
die sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend bewahrt
haben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizini-
schen Methoden oder Arzneimittel zur Verfiigung stehen; der
Versicherer kann jedoch seine Leistungen auf den Betrag her-
absetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizini-
scher Methoden oder Arzneimittel angefallen wére.

(5) Der Versicherer erstattet die Kosten fur eine medizinisch
notwendige arztliche und zahnérztliche Heilbehandlung. Er-
stattungsfahig sind hierbei Aufwendungen fir:

a) ambulante Heilbehandlung (einschlie3lich ambulante Ope-
rationen, Assistenz und Narkose),

b)  Arznei-, Verband- und Heilmittel. Als Arzneimittel gelten
nicht, auch wenn sie vom Behandler verordnet wurden
und heilwirksame Stoffe enthalten: Nahrmittel und Stéar-
kungspréparate (auch sexuelle), Mineralwésser und Multi-
vitaminpraparate, Tees, Badezusatze, Kosmetika, Anti-
konzeptiva, Desinfektionsmittel, Mittel zur Hygiene und
Korperpflege sowie Arzneimittel, bei deren Anwendung ei-
ne Erh6hung der Lebensqualitét im Vordergrund steht.

c) medizinisch notwendige Gehstlitzen und Liegeschalen in
einfacher Ausfertigung,

d) stationdre Behandlung einschliellich Operationen und
Operationsnebenkosten sowie Verpflegung und Unterkunft
in einem Krankenhaus,

e) medizinisch notwendigen Transport zum néchst erreichba-
ren Arzt oder Krankenhaus zur ambulanten Erstversor-
gung, sofern ein Notfall vorliegt,

f) medizinisch notwendigen Transport zur stationaren Heil-
behandlung in das nachst erreichbare geeignete Kranken-
haus,

9) schmerzstillende Zahnbehandlung, notwendige Zahnfiil-
lungen in einfacher Ausfihrung sowie Reparaturen von
Prothesen,

h) einen medizinisch notwendigen &rztlich angeordneten
Rucktransport an den Wohnsitz der versicherten Person
oder in das diesem Wohnsitz néchst erreichbare geeigne-
te Krankenhaus. Die Aufwendungen werden auch ersetzt,
wenn die voraussichtlichen Kosten der Heilbehandlung im
Ausland die Kosten des Rucktransports ubersteigen wiir-
den oder wenn nach der Prognose des behandelnden Arz-
tes die Dauer der Krankenhausbehandlung im Aufent-
haltsland voraussichtlich 14 Tage Ubersteigen wirde. Die
Kosten, die bei planméaRiger Rickkehr entstanden waren,
werden von den erstattungsfahigen Aufwendungen abge-
zogen. Soweit medizinische Grinde nicht entgegenste-
hen, ist das jeweils kostengiinstigste Transportmittel zu
wabhlen,

i) Uberfiihrungskosten bis 10.000 Euro beim Tod einer ver-
sicherten Person an deren letzten Wohnort.

§ 6 Einschrankung der Leistungspflicht

(1) Keine Leistungspflicht besteht fir alle nicht in § 5 als erstat-
tungsféhig aufgezéahlten Aufwendungen oder Leistungen, insbe-
sondere auch nicht fur:
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a) Heilbehandlungen, die der alleinige Grund oder einer der
Grunde fur den Antritt der Auslandsreise waren,

b)  Versicherungsfalle, deren Eintritt wahrend der Reise fiur
die versicherte Person aufgrund arztlicher Diagnose be-
reits vor Reiseantritt absehbar war, es sei denn, dass die
Reise wegen des Todes des Ehegatten oder eines Ver-
wandten ersten Grades unternommen wurde,

c) Krankheiten und deren Folgen sowie fur Folgen von Unfal-
len und fur Todesfélle, die durch vorhersehbare Kriegser-
eignisse oder aktive Teilnahme an inneren Unruhen verur-
sacht worden sind,

d) auf Vorsatz oder auf Sucht beruhende Krankheiten oder
Unfélle einschlieRlich deren Folgen sowie flur Entzugs-
und Entwéhnungsbehandlungen,

e) Behandlung geistiger und seelischer Stérungen und Er-
krankungen sowie fiir Hypnose und Psychotherapie,

f) Behandlungen, die nicht unmittelbar zur Behebung von
Krankheitszustanden notwendig sind, insbesondere fiir die
Beseitigung von Schonheitsfehlern und korperlicher Ano-
malien, fur arztliche Gutachten und Atteste, fur Desinfekti-
onen und Impfungen, fir Pflegepersonal sowie fur Fahrt-
kosten bei ambulanter Heilbehandlung,

Q) Zahnersatz einschlieZlich Kronen und fur Kieferorthopéa-
die,

h) Hilfsmittel, mit Ausnahme der in 8 5 Absatz 5c¢) genannten
Gehstiitzen und Liegeschalen,

i) Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie fir Rehabilitati-
onsmaf3nahmen,

i) Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder; Sach-
kosten werden erstattet,

k) eine durch Pflegebedurftigkeit oder Verwahrung bedingte
Behandlung oder Unterbringung.

(2) Ubersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige MaRnahme,
fur die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige
MaR, kann der Versicherer seine Leistungen auf einen ange-
messenen Betrag herabsetzen. Stehen die Aufwendungen fur
die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen in einem auffalli-
gen Missverhdltnis zu den erbrachten Leistungen, ist der Versi-
cherer insoweit nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Un-
fall- oder Rentenversicherung oder auf eine gesetzliche Heil-
oder Unfallfirsorge, sind diese zunéachst in Anspruch zu neh-
men. Der Versicherer ersetzt die durch diese Leistungen nicht
abgegoltenen Aufwendungen.

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versiche-
rungsfalles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflich-
tete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht
Ubersteigen.

8§87 Auszahlung der Versicherungsleistungen

(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die
Rechnungsurschriften bzw. -zweitschriften mit Leistungs- oder
Ablehnungsvermerk vorgelegt und die geforderten Nachweise,
insbesondere amtlich beglaubigte Ubersetzungen, erbracht sind;
diese werden Eigentum des Versicherers.



(2) Im Ubrigen ergeben sich die Voraussetzungen fiir die Fal-
ligkeit der Leistungen des Versicherers aus 8 14 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) (siehe Anhang).

(3) Alle Belege missen Vor- und Zunamen der behandelten
Person sowie die Krankheitsbezeichnung und die einzelnen &rzt-
lichen Leistungen mit Behandlungsdaten enthalten; aus den Re-
zepten missen das verordnete Medikament, der Preis und der
Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung
mussen die Belege die Bezeichnung der behandelten Zahne
und der daran vorgenommenen Behandlung tragen. Aus den
Nachweisen muss hervor gehen, in welchem Land die Behand-
lung erfolgte und in welcher Wéhrung die Aufwendungen be-
rechnet wurden.

(4) Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person
zu leisten, wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Text-
form als Empfangsberechtigte fur deren Versicherungsleistun-
gen benannt hat. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur
der Versicherungsnehmer die Leistung verlangen.

(5) Der Versicherer uberweist die Versicherungsleistungen
dem Versicherungsnehmer oder dem Empfangsberechtigten
(vgl. Abs. 4) kostenfrei auf ein von ihm angegebenes Konto bei
einem Geldinstitut in der Bundesrepublik Deutschland. Bei U-
berweisung in das Ausland werden die Kosten der Uberweisung
von den Versicherungsleistungen abgezogen.

(6) Die in auslandischer Wahrung entstandenen Kosten wer-
den zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei dem Versiche-
rer eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt fur
gehandelte Wahrungen der offizielle Euro-Wechselkurs der Eu-
ropaischen Zentralbank. Fur nicht gehandelte Wahrungen, far
die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs geméan
.Devisenkursstatistik”, Veroffentlichungen der Deutschen Bun-
desbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es sei
denn, dass die zur Bezahlung der Rechnung notwendigen Devi-
sen nachweislich zu einem unginstigeren Kurs erworben wur-
den und dies durch eine Anderung der Wahrungsparititen be-
dingt war.

§ 8 Abtretung und Aufrechnung

(1) Anspriiche auf Versicherungsleistungen kénnen weder ab-
getreten noch verpféandet werden.

(2) Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des
Versicherers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung un-
bestritten oder rechtskréftig festgestellt ist.

§ 9 Beitragszahlung

(1) Der Beitrag ist ein Einmalbeitrag und unverziglich bei Ab-
schluss des Versicherungsvertrages, nicht jedoch vor dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn zu zahlen. Bei vorzeitiger Been-
digung der Auslandsreise erfolgt eine Riickzahlung der nicht
verbrauchten Pramie, sofern die vorzeitige Beendigung mindes-
tens einen Kalendermonat vor dem vereinbarten Vertragsende
liegt und keine Leistungen in Anspruch genommen wurden.

(2) Die Berechnung der Beitrage ist in den technischen Be-
rechnungsgrundlagen festgelegt. Die Festsetzung des Beitrags
richtet sich nach der Versicherungsdauer und dem Alter der zu
versichernden Person. Als Alter gilt der Unterschied zwischen
dem Kalenderjahr, in dem das Versicherungsverhéltnis beginnt
und dem Geburtsjahr.
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(3) Bei einer Verlangerung der Auslandsreise (§ 3 Absatz 1)
ergibt sich der Beitrag fur die Dauer der Vertragsverlangerung
aus der Differenz zwischen dem Beitrag fiir die verlangerte
(neue) Vertragsdauer und dem Beitrag flir die ursprunglich ver-
einbarte Vertragsdauer.

(4) Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn sie bei Falligkeit
unverziiglich erfolgt und bei der vom Versicherer angegebenen
Stelle eingeht. Bei Lastschriftverfahren ist die Beitragszahlung
rechtzeitig, wenn der Beitrag bei Falligkeit vom Versicherer ein-
gezogen werden kann und einer berechtigten Einziehung nicht
widersprochen wird.

(5) Nicht rechtzeitige Zahlung des einmaligen Beitrages (§ 9
Abs. 1) oder eines Folgebeitrages (8 9 Abs. 3) kann unter den
Voraussetzungen der 8§ 37 und 38 VVG (siehe Anhang) zum
Verlust des Versicherungsschutzes fiihren. Ist ein Beitrag nicht
rechtzeitig gezahlt und wird der Versicherungsnehmer in Text-
form gemahnt, so ist er zur Zahlung der Mahnkosten verpflichtet.
AuRerdem konnen Verzugszinsen und die von Dritten in Rech-
nung gestellten Kosten und Geblihren erhoben werden.

(6) Wird das Versicherungsverhaltnis vor Ablauf der Vertrags-
laufzeit beendet, steht dem Versicherer fir diese Vertragslauf-
zeit nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. Wird
das Versicherungsverhaltnis durch Rucktritt auf Grund des § 19
Abs. 2 VVG (siehe Anhang) oder durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Tauschung beendet, steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Ruicktritts- oder
Anfechtungserklarung zu. Tritt der Versicherer zuriick, weil der
einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt wird, kann er eine an-
gemessene Geschaftsgebuhr verlangen.

§ 10 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

(1) Der Anspruch auf Versicherungsleistungen muss spates-
tens bis zum Ablauf des dritten Monats nach Beendigung der
Reise geltend gemacht werden, Beginn und Ende der Reise sind
dem Versicherer auf Verlangen nachzuweisen.

(2) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt
benannte versicherte Person (vgl. § 7 Abs. 4) haben auf Verlan-
gen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des Ver-
sicherers und ihres Umfanges erforderlich ist.

(3) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat
dem Versicherer auf dessen Verlangen die Befugnis zu erteilen,
alle zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leis-
tungspflicht des Versicherers und ihres Umfangs notwendigen
Auskiinfte bei Arzten und Krankenanstalten einzuholen und die-
se gleichzeitig insoweit von ihrer Schweigepflicht zu entbinden.

(4) Auf Verlangen des Versicherers ist die vom Versicherungs-
fall betroffene Person verpflichtet, sich durch einen vom Versi-
cherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.

(5) Die versicherte Person hat nach Mdglichkeit fur die Minde-
rung des Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlas-
sen, die der Genesung hinderlich sind.

(6) Jede Krankenhausbehandlung ist dem Versicherer unver-
zuglich anzuzeigen und ein anstehender Ricktransport vor sei-
ner Durchfiihrung mit dem Versicherer abzusprechen.



§ 11 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

(1) Wird eine der in § 10 genannten Obliegenheiten verletzt, ist
der Versicherer nach MaRRgabe des § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (sie-
he Anhang) ganz oder teilweise von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei.

(2) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person
stehen der Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungs-
nehmers gleich.

§ 12 Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverlet-
zungen bei Anspriichen gegen Dritte

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person
Ersatzanspriiche gegen Dritte, so besteht, unbeschadet des ge-
setzlichen Forderungsiiberganges gemaf § 86 VVG (siehe An-
hang), die Verpflichtung, diese Anspriche bis zur Hohe, in der
aus dem Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie
Sach- und Dienstleistung) geleistet wird, an den Versicherer
schriftlich abzutreten.

(2) Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat
seinen (ihren) Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte
Person vorsétzlich die in den Absatzen 1 und 2 genannten Ob-
liegenheiten, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten er-
langen kann. Im Falle einer grob fahrlassigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis
zu kurzen.

(4) Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten
Person ein Anspruch auf Ruckzahlung ohne rechtlichen Grund
gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, fur
die der Versicherer auf Grund des Versicherungsvertrages Er-
stattungsleistungen erbracht hat, sind die Abséatze 1 bis 3 ent-
sprechend anzuwenden.

§ 13 Beendigung des Versicherungsverhéaltnisses

(1) Das Versicherungsverhéltnis endet mit dem Tod des Versi-
cherungsnehmers. Beim Tod einer versicherten Person endet
das Versicherungsverhaltnis hinsichtlich dieser Person.

(2) stirbt der Versicherungsnehmer oder kindigt er das Versi-
cherungsverhaltnis insgesamt oder fir einzelne versicherte Per-
sonen, haben die betroffenen versicherten Personen nach Maf3-
gabe des § 207 VVG (siehe Anhang) das Recht, das Versiche-
rungsverhéltnis unter Benennung des kunftigen Versicherungs-
nehmers fortzusetzen. Die Erkléarung ist innerhalb von zwei Mo-
naten nach dem Tod oder der Kindigung des Versicherungs-
nehmers abzugeben.

§ 16 Willenserklarungen und Anzeigen

Willenserklarungen und Anzeigen gegenuber dem Versicherer
bedirfen der Schriftform, sofern nicht ausdriicklich Textform
vereinbart ist.
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8§ 17 Gerichtsstande

(1) Fur Klagen aus dem Versicherungsverhdltnis gegen den
Versicherungsnehmer ist das Gericht des Ortes zusténdig, an
dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Erman-
gelung eines solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Klagen gegen den Versicherer kdnnen bei dem Gericht am
Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt des Versicherungsneh-
mers oder bei dem Gericht am Sitz des Versicherers anhangig
gemacht werden.

(3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss
seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt aus dem Gel-
tungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes oder sind der
Wohnsitz oder der gewohnliche Aufenthalt des Versicherungs-
nehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das
Gericht am Sitz des Versicherers zustandig.

(4) Im Ubrigen gelten § 215 VVG (siehe Anhang) und die Vor-
schriften der Zivilprozessordnung (ZPO).

Anhang

Auszug aus dem Gesetz Uber den Versi-
cherungsvertrag (VVG)

§ 14 Falligkeit der Geldleistung

(1) Geldleistungen des Versicherers sind fallig mit der Beendi-
gung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Um-
fanges der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen.

(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats
seit der Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der
Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Hohe des Betrags
verlangen, den der Versicherer voraussichtlich mindestens zu
zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhe-
bungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers
nicht beendet werden kdnnen.

(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen befreit wird, ist un-
wirksam.

8§19 Anzeigepflicht

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurlicktreten.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles ge-
genuber dem Versicherer zu erfiillen ist, kann der Versicherer
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verlet-
zung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kiindigen,
es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf
grober Fahrlassigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung
einer vom Versicherungsnehmer zu erfiillenden vertraglichen
Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er nur leis-
tungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vor-
satzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlassigen Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in



einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhéltnis zu kirzen; die Beweislast fur
das Nichtvorliegen einer groben Fahrléassigkeit tragt der Versi-
cherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder fir
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch
fur die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des
Versicherers ursachlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollstéandige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versi-
cherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklarungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verlet-
zung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rucktritt berechtigt
ist, ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstpramie

(1) Wird die einmalige oder die erste Pramie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist,
zum Ricktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Pramie bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die
Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leis-
tungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform oder durch einen auffélligen Hinweis im
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der
Pramie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgepramie

(1) Wird eine Folgepramie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn
sie die ruckstéandigen Betrage der Pramie, Zinsen und Kosten im
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den
Absétzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zu-
sammengefassten Vertrdgen sind die Betrage jeweils getrennt
anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der
Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Pramie
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kundigen, sofern der Versicherungsnehmer
mit der Zahlung der geschuldeten Betrédge in Verzug ist. Die
Kundigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in
Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kindi-
gung ausdricklich hinzuweisen. Die Kiindigung wird unwirksam,
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach
der Kiindigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die
Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberiihrt.

§86 Ubergang von Ersatzanspriichen

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer Uber,
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soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Ubergang kann
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht
werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Be-
achtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren
und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit er-
forderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Obliegenheit vorsétzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von
dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlassigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhéltnis zu kirzen; die Be-
weislast fiir das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit tragt
der Versicherungsnehmer.

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in haus-
licher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang nach Absatz 1
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat
den Schaden vorsétzlich verursacht.

§ 207 Fortsetzung des Versicherungsverhaltnisses

(1) Endet das Versicherungsverhéltnis durch den Tod des Versi-
cherungsnehmers, sind die versicherten Personen berechtigt,
binnen zwei Monaten nach dem Tod des Versicherungsnehmers
die Fortsetzung des Versicherungsverhdltnisses unter Benen-
nung des kinftigen Versicherungsnehmers zu erklaren.

(2) Kundigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsver-
héltnis insgesamt oder fiir einzelne versicherte Personen, gilt
Absatz 1 entsprechend. Die Kiindigung ist nur wirksam, wenn
die versicherte Person von der Kundigungserklarung Kenntnis
erlangt hat. Handelt es sich bei dem gekiindigten Vertrag um ei-
nen Gruppenversicherungsvertrag und wird kein neuer Versiche-
rungsnehmer benannt, sind die versicherten Personen berech-
tigt, das Versicherungsverhéaltnis unter Anrechnung der aus dem
Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsruckstellung, so-
weit eine solche gebildet wird, zu den Bedingungen der Einzel-
versicherung fortzusetzen. Das Recht nach Satz 3 endet zwei
Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem die versicherte Person von
diesem Recht Kenntnis erlangt hat.

(3) Verlegt eine versicherte Person ihren gewodhnlichen Aufent-
halt in einen anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder
einen anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europé-
ischen Wirtschaftsraum, setzt sich das Versicherungsverhéaltnis
mit der MaRRgabe fort, dass der Versicherer héchstens zu denje-
nigen Leistungen verpflichtet bleibt, die er bei einem Aufenthalt
im Inland zu erbringen hatte.

§ 215 Gerichtsstand

(1) Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist auch das Gericht ortlich zusténdig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewohnlichen Aufenthalt hat. Fur Klagen gegen den Versiche-
rungsnehmer ist dieses Gericht ausschlief3lich zustandig.

(2) & 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der
anderen Partei nicht anzuwenden.

(3) Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulassig fur
den Fall, dass der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss
seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt aus dem Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder sein Wohnsitz oder
gewohnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist.


http://dejure.org/gesetze/ZPO/33.html

	§ 1   Aufnahmefähigkeit
	§ 2   Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes
	§ 3   Dauer des Versicherungsverhältnisses
	§ 4   Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes
	§ 5   Umfang der Leistungspflicht
	§ 6   Einschränkung der Leistungspflicht
	§ 7   Auszahlung der Versicherungsleistungen
	§ 8  Abtretung und Aufrechnung
	§ 9  Beitragszahlung
	§ 10   Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
	§ 11   Folgen von Obliegenheitsverletzungen
	§ 12   Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen gegen Dritte
	§ 13   Beendigung des Versicherungsverhältnisses
	§ 16   Willenserklärungen und Anzeigen
	§ 17   Gerichtsstände

